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21.3976 n Mo. Nationalrat (APK-NR). Krise in Afghanistan. Beitrag der Schweiz
zu Stabilitat und Frieden in der Region

Bericht der Aussenpolitischen Kommission vom 11. April 2022

Die Aussenpolitische Kommission des Standerates (APK-S) hat an ihrer Sitzung vom 11. und
12. April 2022 die von der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates am 31. August 2021
eingereichte und vom Nationalrat am 10. Marz 2022 angenommene Motion vorberaten.

Die Motion beauftragt den Bundesrat, seine Bemiihungen fir Stabilitat in der Region und zur

Starkung der Menschenrechte zu intensivieren. Weiter soll dem Parlament, falls nétig, ein
Nachtragskredit fur die humanitéare Hilfe in Afghanistan unterbreitet werden.

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt mit 8 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion abzulehnen.
Berichterstattung: Bischof (d)

Im Namen der Kommission
Der Prasident:

Pirmin Bischof
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1 Text

Angesichts der schweren Krise in Afghanistan und im Sinne der humanitaren Tradition der Schweiz
wird der Bundesrat beauftragt,

1. seine Bemuhungen in Zusammenarbeit mit allen involvierten Parteien zu intensivieren, um einen
Beitrag zu Stabilitat und Frieden der Region und zur Starkung der Menschenrechte zu leisten;

2. dem Parlament, wenn nétig, einen Nachtragskredit fir die humanitare Hilfe in der Region zu
unterbreiten. Der Nachtragkredit soll sich am jahrlichen Volumen fir die Hilfe in Syrien orientieren.

2 Stellungnahme des Bundesrates vom 17. November 2021

Der Bundesrat ist besorgt Uber die sich verschlechternde Sicherheits- und Menschenrechtslage in
Afghanistan und fordert alle beteiligten Akteure auf, das humanitare Voélkerrecht und die
Menschenrechte zu respektieren. Die Schweiz nahm am 13. September 2021 an der UNO-
Konferenz zu Afghanistan in Genf teil und ist bereit, ihre guten Dienste anzubieten, sei es als
Gastgeberin weiterer internationaler Konferenzen oder als Vermittlerin von Gespréachen, wenn die
betroffenen Parteien dies wiinschen. Die Schweiz setzte sich in der 48. Menschenrechtsratssession
fur die Schaffung eines unabhangigen Mechanismus zur Untersuchung der Verstosse gegen die
Menschenrechte und das humanitére Volkerrecht in Afghanistan ein.

Die humanitare Lage in Afghanistan war bereits vor der Machtiibernahme der Taliban prekar und hat
sich seither zuséatzlich verscharft. 18,4 Millionen der rund 40 Millionen Einwohnerinnen und
Einwohner sind auf humanitéare Hilfe angewiesen - doppelt so viele wie 2020. Die anhaltende Duirre
als Folge des Klimawandels wird die Anzahl Menschen, die auf humanitéare Hilfe angewiesen sind,
weiter erhdhen. Dies hat Auswirkungen auf die Ernahrungssicherheit: In praktisch allen 34 Provinzen
leidet die Bevolkerung an akuter Nahrungsmittelknappheit und bei 50 Prozent der Kinder unter 5
Jahren besteht eine kritische Unterernahrung. Seit Anfang Jahr kamen 634 800 Binnenvertriebene
zu den bereits bestehenden rund 5 Millionen dazu.

Angesichts der humanitaren Bedurfnisse beschloss der Bundesrat am 8. September 2021, sein
humanitares Engagement zugunsten der notleidenden Bevdlkerung in Afghanistan und der Region
zu verstarken. Das regulare Budget des DEZA-Kooperationsprogramms Afghanistan sah 27
Millionen Franken fir 2021 vor. Fur das Jahr 2021 sind zusétzliche Beitrage fur die humanitéaren
Bediirfnisse in der Hohe von 33 Millionen Franken vorgesehen. Davon stellt das EDA 10 Millionen
mittels Kreditverschiebungen aus bestehenden Mitteln zur Verfligung. 23 Millionen sollen Uber einen
Nachtragskredit finanziert werden, den das Parlament in der Wintersession 2021 beraten wird. Fir
das Jahr 2022 sind gemass Voranschlag Beitrage in der Hohe von 27 Millionen vorgesehen. Die
Schweiz unterstitzt damit die notleidende Bevdélkerung in Afghanistan und der Region bis Ende
2022 noch mit rund 60 Millionen Franken. Der Bundesrat spricht den Beitrag angesichts der
Bedurfnisse vor Ort und der Antwort der internationalen Geber, und nicht im Vergleich mit anderen
Kontexten.

Die humanitére Hilfe ist zurzeit prioritar. Erfahrungsgemass ist sie aber gerade in langwierigen
Krisen nicht ausreichend. Die internationale Zusammenarbeit der Schweiz setzt entsprechend auf
eine enge Verbindung zwischen der humanitaren Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit. Dort
wo sinnvoll, sollen auch mittel- und langfristige Programme unterstiitzt werden, um die Resilienz der
Bevolkerung zu starken. Der Bundesrat beobachtet die Situation in Afghanistan und der Region
weiterhin und praft fortlaufend, wie die Schweiz zur Verbesserung der Lage beitragen kann. Mit dem
Bundesratsbeschluss vom 8. September 2021 sind die Anliegen der Motion bereits erfillt; das
Parlament kann sich im Rahmen des Nachtragskredites zum Schweizer Engagement in Afghanistan
und der Region aussern.

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates
Der Nationalrat nahm die Motion am 10. Marz 2022 mit 112 zu 55 Stimmen bei 7 Enthaltungen an.

4 Erwagungen der Kommission

Die Kommission ist besorgt Uber die sich verschlechternde Menschenrechts- und Sicherheitslage in
Afghanistan. Allerdings halt sie in Bezug auf Ziffer 1 der Motion fest, dass die Schweiz bereit ist, ihre
guten Dienste anzubieten, und den Dialog mit den verschiedenen Akteuren weiterfiihrt. Die
Kommission stellt zudem fest, dass die Schweizer Behérden die Lage genau verfolgen und
regelmassig prifen, wie sie zu deren Verbesserung beitragen kénnen. Das Anliegen unter Ziffer 2
der Motion erachtet die APK-S als erfillt, da der Bundesrat am 8. September 2021 beschlossen hat,
sein humanitdres Engagement in Afghanistan mit einem Nachtragskredit zu starken. Die
Kommission weist diesbezlglich darauf hin, dass es der Exekutive und ihren Diensten — und nicht
der Legislative — obliegt, die Prioritaten fur die humanitére Hilfe auf der Welt auszumachen und
festzulegen, wo ein starkeres Engagement angezeigt ist. Folglich sollte das Instrument der Motion
nicht eingesetzt werden, um die Exekutive zu Massnahmen im Bereich der humanitaren Hilfe, der
Entwicklungshilfe und der Kooperation zu verpflichten. Die APK-S lehnt es daher ab, den Bundesrat
zu beauftragen, fir eine Region auf Kosten einer anderen mehr zu tun.

Einige Kommissionsmitglieder halten es fur wichtig, die Botschaft zu bekraftigen, dass sich die
Schweiz weiterhin fir mehr Stabilitat vor Ort einsetzen muss, um so die Grundlagen flr eine
strukturell guinstige Situation zu schaffen und zu verhindern, dass die lokale Bevélkerung aufgrund
von Desorganisation oder internen Konflikten mit Tod und Hunger konfrontiert wird. Die Schweiz
misse in Bezug auf die Krise in Afghanistan Prasenz markieren.



	1  Text
	2 Stellungnahme des Bundesrates vom 17. November 2021
	3 Verhandlungen und Beschluss des Erstrates
	4 Erwägungen der Kommission

